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STREIT 2 / 98 

9.2. Gesetzliche Vollmacht 
Zur Aufwertung des Umgangsrechts gehört auch, 

daß die Väter während des Umgangs in Zukunft die 
Befugnis zur alleinigen Entscheidung in Angelegenhei­
ten der tatsächlichen Betreuung und das Notvertretungs­
recht haben,§ 1687 Abs. 1 S.4. und 5 bzw. § 1687 a 
BGB. Diese Befugnis kann nur das Familiengericht 
einschränken oder ausschließen,§ 1686Abs. 2 BGB. 
Da Väter bisher während der Dauer des Umganges 
nur das Recht hatten, den Umgang des Kindes mit 
Dritten zu bestimmen,§ 1634 Abs. 2 BGB a.F., hat 
sich ihre Kompetenz erheblich erweitert. 

9.3. Ende des Umgangsbestimmungsrechts der 
Mütter nichtehelicher Kinder 

Die Aufwertung des väterlichen Umgangsrechtes 
durch den neuen§ 1684 BGB im Zusammenhang 
mit§ 1626 Abs. 3 BGB bedeutet, daß ihr bisheriges 
Reche, den Umgang des Kindes mit dem Vater zu 
bestimmen, weggefallen ist. Sie sind verheiratet ge­
crenntlebenden bzw. geschiedenen Mütter gleichge­
stellt. 

Das neue Recht der Väter kann Probleme aufwer­
fen, wenn Väter, die bisher keinen Kontakt mit dem 
Kind hatten, sich auf ihr Reche auf Umgang berufen, 
Mütter und Kinder aber keinen Wert auf die Kon­
taktanbahnung legen. Hier dürfte ein schwieriges 
Arbeitsfeld für Rechtsanwältinnen liegen, denn nach 
dem neuen Reche ist der Ausschluß des Umgangs 
eher die Ausnahme. 

9.4. Ausschluß oder Einschränkung des Umganges 
Konnte bisher das Familien- oder Vormund­

schaftsgericht den Umgang ausschließen oder ein­
schränken, wenn es zum Wohle des Kindes erforder­
lich war, gehe das in Zukunft für längere Zeit oder 
auf Dauer nur, wenn anderenfalls das Wohl des Kin­
des gefährdet wäre,§ 1684 Abs. 4, S. 2 BGB. Infolge 
der Aufwertung setzt ein Eingriff ins elterliche Um­
gangsrecht wie ein Eingriff ins elterliche Sorgerecht 
die Gefährdung des Kindes voraus. 

9.5. Betreuter Umgang 
Weil ein Eingriff ins Umgangsrecht als Eingriff in 

das grundrechtlich geschützte Vaterrecht behandele 
wird, darf er selbst bei Gefährdung des Kindes erst 
erfolgen, wenn der Gefährdung nicht auf andere Art 
und Weise zu begegnen ist. Als andere Möglichkeit 
sieht § 1684 Abs. 4, S.3 BGB den sog. betreuten 
Umgang vor, bei dem das Familiengericht anordnet, 
daß der Umgang nur in Anwesenheit eines mitwir­
kungsbereiten Dritten stattfinden darf. Dritter kann 
auch ein Träger der Jugendhilfe oder ein Verein sein; 
dieser bestimmt dann jeweils, welche Einzelperson 
die Aufgabe wahrnimmt. 
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Das bedeutet z.B., daß in Zukunft selbst bei 
Verdacht auf Mißhandlung oder sexuellem 
Mißbrauch eines Kindes ein Umgang von Kind und 
Elternteil in Anwesenheit einer dritten Person, z.B. 
eines Sozialpädagogen beim Jugendamt, versuche 
werden kann. 

9.6. Recht des Kindes 
Ein Teil von Frauen und von Frauenrechtlerinnen 

unterstützten die Forderung, den Umgang als Reche 
des Kindes zu gestalten. Sie können die Formulierung 
in § 1684 Abs. 1 als Erfolg erachten, aber wohl nur 
solange wie sie die Begründung des Rechtsausschus­
ses dazu nicht kennen. 17 Danach soll das Recht des 
Kindes vor allem den Eltern verdeutlichen, daß sie 
die Pflicht haben, dem Kind den Umgang zu ermög­
lichen. Damit sind sowohl die Elternteile gemeint, 
bei denen das Kind lebe und die den Umgang verei­
teln, als auch die anderen, die sich dem Umgang 
entziehen. Die Mütter, bei denen die Kinder über­
wiegend leben, werden zuerst genannt. Hinter dem 
Reche des Kindes steht vor allem das Bild von armen 
Kindern und Vätern, denen grausame Mütter grund­
los oder aus niedrigen Beweggründen den Kontakt 
miteinander vereiteln. 

Dazu paßt, daß ein Kind sein Recht auf Umgang 
als Herstellung einer zeitweisen Vater-Kind-Gemein­
schaft gegen einen Vater wahrscheinlich ebensowenig 
vollstrecken kann wie ein Ehegatte seinen Anspruch 
gegen den anderen auf Herstellung der Lebensge­
meinschaft. Leichter geht es, gegen die Mutter einen 
Anspruch auf Unterlassen von Verhaltensweisen 
durchzusetzen. Das Recht des Kindes versteht sich als 
Mütterdisziplinierung. 

9.7. Umgangspflicht des Vaters 
Auch die Umgangspflicht des Vaters wurde von 

einem Teil der Frauenrechtlerinnen gefordert, aber als 
Pflicht des Vaters gegenüber der Mutter, um von der 
Einseitigkeit des Umgangsrechtes als Reche gegen­
über einem Elcernceil, in der Regel gegen die Mutter, 
wegzukommen. Ob die Familiengerichte § 1684 so 
auslegen werden, ist offen. Ob Müttern, die gerne 
hätten, daß die ¼ter ihnen mehr oder weniger zuver­
lässig und regelmäßig die Kinder abnehmen, zu raten 
ist, dies gegebenenfalls gerichtlich durchzusetzen, mag 
ich nicht vorauszusagen. 

[Fortsetzung folgt ... ] 

17 Bundestagsdrucksache 13 /85 11, S. 67 und 68. 
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